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Ausschuss für Senioren, Soziales und Gesundheit Erster Beigeordneter 

Rainer Weichelt 

Entscheidung 23.08.2022 
6 

 

öffentliche Sitzung 

 

 
Betrifft: 

 

Situation der Kurzzeitpflege in Gladbeck 

a) Bericht des Kreises Recklinghausen 

b) Erfahrungsbericht aus Sicht der Praxis im Eduard-Michelis-Haus 

c) Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 27.06.2022 nach § 7 der Geschäftsordnung für 

den Rat der Stadt Gladbeck und seine Ausschüsse 

 

 
Begründung: 

 

a) und b) 

 

Bei der Kurzzeitpflege handelt es sich um eine gesetzliche Leistung (§ 42 SGB XI), die eine 

zeitlich beschränkte Aufnahme einer Person, die mindestens Pflegegrad 2 haben muss, in 

einer vollstationären Einrichtung der Altenhilfe vorsieht. Der Anspruch auf Kurzzeitpflege 

ist auf acht Wochen pro Kalenderjahr beschränkt. Gründe für diese Aufnahme sind z.B.: zur 

Ermöglichung eines Urlaubes für pflegende Angehörige, zur Nachsorge nach einem Kran-

kenhausaufenthalt oder zur Versorgung einer pflegebedürftigen Person während pflegen-

de Angehörige selber ausfallen. 

 

Kurzzeitpflege kommt auch für Personen in Frage, die nach einem Krankenhausaufenthalt  

weitergehende Behandlungs- und Grundpflege benötigen, aber aufgrund ihrer Situation 

(Pflege wird weniger als 6 Monate betragen) keine Einstufung in einen Pflegegrad erhalten 

(§ 39c SGB V). 
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In Gladbeck gibt es 9 Seniorenpflegezentren, die eine Kurzzeitpflege anbieten. Sie halten 

insgesamt 79 Kurzzeitpflegeplätze vor (68 „eingestreute“ sowie 11 feste im Eduard-

Michelis-Haus).  

 

So stellte sich die Belegung zum 15. Dezember 2021 dar: 

 

  

Plätze lt. 

Pflege-

heim 

davon eingestr. Kurz-

zeitpflegeplätze 

belegt 

vollstat. 

belegt 

Kurzzeit 
freie Plätze 

  15.12.21   Angaben lt Pflegeheim 

St. Altfrid-Haus  80 10 77 2 1 

Vinzenzheim 80 4 78 0 2 

Marthaheim 74 2 71 3 0 

Elisabeth-Brune-Zentrum 199 20 196 3 0 

Eduard-Michelis-Haus 120 0 120 0 0 

CURA- Seniorencentrum, Kol-

pingstraße 92 2 67 3 22 

Wohnpark Luisenhof  138 10 98 1 39 

Johannes-van-Acken-Haus 80 10 77 0 3 

Seniorenzentrum, Brauckstraße 

52/54 120 10 117 2 1 

9 insgesamt 983 68 901 14 68 

 

Patrick Hundt, Fachbereichsleiter „Soziales“ des Kreises Recklinghausen, wird über die Situ-

ation im Kreis Recklinghausen und in Gladbeck berichten. 

 

Martin Runde, Geschäftsführer der Eduard Michelis gGmbH, wird aus Sicht eines Trägers 

der Seniorenheimpflege zu dem Thema Stellung nehmen. 

 

Vertreterinnen der Gladbecker BIP-Beratung stehen für Fragen zur Verfügung. 

 

 

c) Der oben genannte Antrag ist der Vorlage als Anlage beigefügt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Die Mitglieder des Ausschusses für Senioren, Soziales und Gesundheit nehmen den Bericht 

zur Kenntnis. 

 

 Die Bürgermeisterin 

i.V.  

 

 
 - Rainer Weichelt – 

 Erster Beigeordneter 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


